
 
 

 

 

 
 
 
 
Entscheid des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Sozialversiche-
rungsrecht 
 
 
vom 23. März 2023 (725 22 221 / 75) 
____________________________________________________________________ 
 
 
Unfallversicherung 
 
 
Leistungseinstellung wegen Wegfall des natürlichen Kausalzusammenhangs, Beweis-
kraft der kreisärztlichen Beurteilung 
 
 
Besetzung Präsident Dieter Freiburghaus, Kantonsrichter Jgnaz Jermann, Kan-

tonsrichterin Elisabeth Berger Götz, Gerichtsschreiberin Tina Gerber 
 
 

Parteien A.____, Beschwerdeführer, vertreten durch Daniel Altermatt, Rechts-
anwalt, Neuarlesheimerstrasse 15, Postfach 435, 4143 Dornach 

  
 
gegen 
 
 

 Suva, Rechtsabteilung, Postfach 4358, 6002 Luzern, Beschwerde-
gegnerin 
 

  
  
Betreff Leistungen  

 
 
 
A. Der 1978 geborene A.____ arbeitet seit dem 1. Dezember 2011 bei der B.____ AG als 
Manufacturing Engineer und ist in dieser Eigenschaft bei der Suva obligatorisch gegen die Folgen 
von Unfällen versichert. Am 20. November 2020 erlitt der Versicherte beim Fahrradfahren (Biken) 
einen Unfall, als er beim Übersetzen von der Strasse auf einen Fahrradweg mit dem Vorderrad 
über den Randstein fuhr und auf die rechte Schulter fiel. Die Suva anerkannte ihre Leistungs-
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pflicht und erbrachte die gesetzlichen Versicherungsleistungen, namentlich Heilbehandlungskos-
ten. Ein Taggeld wurde bei einer Arbeitsunfähigkeit von weniger als drei Tagen nicht ausbezahlt. 
Mit Verfügung vom 29. Juli 2021 stellte der Unfallversicherer die Leistungen per 30. Juni 2021 
ein mit der Begründung, dass die aktuell bestehenden Schulterbeschwerden nicht mehr unfallbe-
dingt seien und der Status quo sine eingetreten sei. Eine dagegen vom Versicherten, vertreten 
durch Rechtsanwalt Daniel Altermatt, erhobene Einsprache wies die Suva mit Entscheid vom 
22. Juni 2022 ab. 
 
B. Hiergegen erhob A.____, weiterhin vertreten durch Rechtsanwalt Altermatt, mit Eingabe 
vom 22. August 2022 Beschwerde ans Kantonsgericht, Abteilung Sozialversicherungsrecht (Kan-
tonsgericht). Er beantragte, die Beschwerdegegnerin sei in Aufhebung des Einspracheentscheids 
vom 22. Juni 2022 zu verpflichten, ihm über den 30. Juni 2021 hinaus die gesetzlichen Versiche-
rungsleistungen zu erbringen; unter o/e-Kostenfolge. Zur Begründung wurde im Wesentlichen 
vorgebracht, dass die Beschwerdegegnerin den Wegfall des natürlichen Kausalzusammenhangs 
nicht rechtsgenüglich habe nachweisen können, zumal die herangezogenen versicherungsinter-
nen medizinischen Beurteilungen nicht beweiskräftig seien.  
 
C. In ihrer Vernehmlassung vom 9. November 2022 schloss die Beschwerdegegnerin auf 
Abweisung der Beschwerde. Die versicherungsinternen medizinischen Beurteilungen seien voll 
beweiswertig. Der Unfall habe lediglich zu einer Kontusion ohne strukturelle Läsion geführt, wes-
halb eine richtungsgebende Verschlimmerung zu verneinen sei. Vielmehr sei der Vorzustand 
nach einer vorübergehenden Verschlimmerung innert drei bis vier Monaten erreicht worden. Ein 
überwiegend wahrscheinlicher Kausalzusammenhang zwischen den noch geklagten Schulterbe-
schwerden und dem Unfall sei somit zu Recht verneint worden.  
 
D. Mit Verfügung vom 14. November 2022 wurde der vorliegende Fall dem Gericht zur Be-
urteilung überwiesen.  
 
E. Der Rechtsvertreter des Beschwerdeführers verzichtete mit Eingabe vom 28. November 
2022 auf die Einreichung einer Honorarnote und beantragte dem Gericht, das Honorar nach Er-
messen festzusetzen.  
 
 
Das Kantonsgericht zieht  i n  E r w ä g u n g :  
 

1. Gemäss Art. 56 Abs. 1 und Art. 57 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des 
Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000, dessen Bestimmungen gemäss Art. 2 
ATSG in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung (UVG) 
vom 20. März 1981 auf die Unfallversicherung anwendbar sind, kann gegen Einspracheent-
scheide der Unfallversicherer beim zuständigen kantonalen Versicherungsgericht Beschwerde 
erhoben werden. Zuständig ist nach Art. 58 ATSG das Versicherungsgericht desjenigen Kantons, 
in dem die versicherte Person zur Zeit der Beschwerdeerhebung ihren Wohnsitz hat. Vorliegend 
befindet sich dieser in C.____, weshalb die örtliche Zuständigkeit des Kantonsgerichts zu bejahen 
ist. Laut § 54 Abs. 1 lit. a des Gesetzes über die Verfassungs- und Verwaltungsprozessordnung 
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(VPO) vom 16. Dezember 1993 beurteilt das Kantonsgericht als Versicherungsgericht als einzige 
gerichtliche Instanz des Kantons Beschwerden gegen Einspracheentscheide der Versicherungs-
träger gemäss Art. 56 ATSG. Es ist somit auch sachlich zur Behandlung der vorliegenden Be-
schwerden zuständig. Auf die unter Berücksichtigung des Fristenstillstandes gemäss Art. 38 
Abs. 4 lit. b ATSG frist- und im Übrigen formgerecht eingereichte Beschwerde vom 22. August 
2022 ist demnach einzutreten. 
 
2. Streitig und zu prüfen ist, ob die Beschwerdegegnerin die Versicherungsleistungen  
– namentlich die Übernahme der Heilbehandlungskosten – zu Recht per 30. Juni 2021 einstellte. 
In diesem Zusammenhang ist insbesondere zu prüfen, ob die vom Beschwerdeführer in diesem 
Zeitpunkt geklagten Schulterbeschwerden mit dem Unfall vom 20. November 2020 in einem 
rechtsgenüglichen Kausalzusammenhang stehen. 
 
3.1 Nach Art. 6 Abs. 1 UVG hat der Unfallversicherer in der obligatorischen Unfallversiche-
rung, soweit das Gesetz nichts Anderes bestimmt, die Versicherungsleistungen bei Berufsunfäl-
len, Nichtberufsunfällen und Berufskrankheiten zu gewähren. Art. 10 Abs. 1 UVG gewährt der 
versicherten Person Anspruch auf die zweckmässige Behandlung der Unfallfolgen (Heilbehand-
lung).  
 
3.2 Die Leistungspflicht eines Unfallversicherers gemäss UVG setzt unter anderem voraus, 
dass zwischen dem versicherten Ereignis und dem eingetretenen Schaden ein natürlicher Kau-
salzusammenhang besteht (BGE 129 V 177 E. 3.1). Ursachen im Sinne des natürlichen Kausal-
zusammenhangs sind alle Umstände, ohne deren Vorhandensein der eingetretene Erfolg nicht 
als eingetreten oder nicht als in der gleichen Weise bzw. nicht zur gleichen Zeit eingetreten ge-
dacht werden kann. Entsprechend dieser Umschreibung ist für die Bejahung des natürlichen Kau-
salzusammenhangs nicht erforderlich, dass ein Unfall die alleinige oder unmittelbare Ursache 
gesundheitlicher Störungen ist; es genügt, dass das schädigende Ereignis zusammen mit ande-
ren Bedingungen die körperliche oder geistige Integrität der versicherten Person beeinträchtigt 
hat, das Ereignis mit anderen Worten nicht weggedacht werden kann, ohne dass auch die einge-
tretene gesundheitliche Störung entfiele. Für die Bejahung der natürlichen Unfallkausalität eines 
Beschwerdebilds genügt damit eine Teilursächlichkeit (BGE 134 V 109 E. 9.5 mit Hinweisen, 
Urteil des Bundesgerichts vom 20. Mai 2019, 8C_437/2018, E. 2.1). Ob zwischen einem schädi-
genden Ereignis und einer gesundheitlichen Störung ein natürlicher Kausalzusammenhang be-
steht, ist eine Tatfrage, worüber die rechtsanwendende Behörde – die Verwaltung oder im Streit-
fall das Gericht – im Rahmen der ihr obliegenden Beweiswürdigung nach dem im Sozialversiche-
rungsrecht üblichen Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit zu befinden hat. Die 
blosse Möglichkeit eines Zusammenhangs genügt für die Begründung eines Leistungsanspruchs 
nicht (BGE 129 V 177 E. 3.1 mit Hinweisen). 
 
3.3 Wird durch einen Unfall ein krankhafter Vorzustand verschlimmert oder überhaupt erst 
manifest bzw. ist die Unfallkausalität einmal mit der erforderlichen Wahrscheinlichkeit nachge-
wiesen, entfällt die Leistungspflicht des Unfallversicherers erst, wenn der Unfall nicht mehr die 
natürliche und adäquate Ursache des Gesundheitsschadens darstellt, wenn also Letzterer nur 
noch und ausschliesslich auf unfallfremden Ursachen beruht. Dies trifft dann zu, wenn entweder 
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der (krankhafte) Gesundheitszustand, wie er unmittelbar vor dem Unfall bestanden hat (Status 
quo ante), oder aber derjenige Zustand, wie er sich nach dem schicksalsmässigen Verlauf eines 
krankhaften Vorzustandes auch ohne Unfall früher oder später eingestellt hätte (Status quo sine), 
erreicht ist (RKUV 1994 Nr. U 206 S. 326 E. 3b, 1992 Nr. U 142 S. 75 E. 4b, je mit Hinweisen). 
Ebenso wie der leistungsbegründende natürliche Kausalzusammenhang muss das Dahinfallen 
jeder kausalen Bedeutung von unfallbedingten Ursachen eines Gesundheitsschadens mit dem 
im Sozialversicherungsrecht allgemein üblichen Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlich-
keit (BGE 134 V 109 E. 9.5 mit Hinweisen) nachgewiesen sein. Die blosse Möglichkeit nunmehr 
gänzlich fehlender ursächlicher Auswirkungen des Unfalles genügt nicht. Da es sich hierbei um 
eine anspruchsaufhebende Tatfrage handelt, liegt die Beweislast – anders als bei der Frage, ob 
ein leistungsbegründender natürlicher Kausalzusammenhang gegeben ist – nicht bei der versi-
cherten Person, sondern beim Unfallversicherer (SVR 2009 UV Nr. 3 E. 2.2; RKUV 2000 Nr. U 
363 S. 45 E. 2, 1994 Nr. U 206 S. 326 E. 3b, 1992 Nr. U 142 S. 75 E. 4b). Der Beweis des 
Wegfalls des Kausalzusammenhangs muss nicht durch den Nachweis unfallfremder Ursachen 
erbracht werden. Ebenso wenig geht es darum, vom Unfallversicherer den negativen Beweis zu 
verlangen, dass kein Gesundheitsschaden mehr vorliege oder die versicherte Person nun bei 
voller Gesundheit sei. Entscheidend ist allein, ob unfallbedingte Ursachen des Gesundheitsscha-
dens ihre kausale Bedeutung verloren haben, also dahingefallen sind (Urteil des Bundesgerichts 
vom 29. Januar 2009, 8C_847/2008, E. 2 mit Hinweisen). 
 
4.1 Das Administrativverfahren und der kantonale Sozialversicherungsprozess sind vom Un-
tersuchungsgrundsatz beherrscht (Art. 43 Abs. 1 ATSG und Art. 61 lit. c ATSG). Danach haben 
die Verwaltung und das Sozialversicherungsgericht von Amtes wegen für die richtige und voll-
ständige Abklärung des rechtserheblichen Sachverhalts zu sorgen. Diese Untersuchungspflicht 
dauert so lange, bis über die für die Beurteilung des streitigen Anspruchs erforderlichen Tatsa-
chen hinreichende Klarheit besteht (Urteil des Bundesgerichts vom 6. Februar 2008, 
8C_163/2007, E. 3.2). Was zu beweisen ist, ergibt sich aus der Sach- und Rechtslage. Gestützt 
auf den Untersuchungsgrundsatz ist der Sachverhalt soweit zu ermitteln, dass über den Leis-
tungsanspruch zumindest mit dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit entschie-
den werden kann (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 7. März 2019, 9C_57/2019, E. 3.2). 
 
4.2 Zur Beurteilung sozialversicherungsrechtlicher Leistungsansprüche bedarf es verlässli-
cher medizinischer Entscheidungsgrundlagen. Das Gericht hat diese nach dem für den Sozial-
versicherungsprozess gültigen Grundsatz der freien Beweiswürdigung (vgl. Art. 61 lit. c 
ATSG) – wie alle anderen Beweismittel – frei, d.h. ohne Bindung an förmliche Beweisregeln, so-
wie umfassend und pflichtgemäss zu würdigen. Dies bedeutet, dass das Sozialversicherungsge-
richt alle Beweismittel, unabhängig, von wem sie stammen, objektiv zu prüfen und danach zu 
entscheiden hat, ob die verfügbaren Unterlagen eine zuverlässige Beurteilung des streitigen 
Rechtsanspruchs gestatten. Insbesondere darf es bei einander widersprechenden medizinischen 
Berichten den Prozess nicht erledigen, ohne das gesamte Beweismaterial zu würdigen und die 
Gründe anzugeben, warum es auf die eine und nicht auf die andere medizinische These abstellt. 
Hinsichtlich des Beweiswertes eines Arztberichtes ist demnach entscheidend, ob dieser für die 
streitigen Belange umfassend ist, auf allseitigen Untersuchungen beruht, auch die geklagten Be-
schwerden berücksichtigt, in Kenntnis der Vorakten (Anamnese) abgegeben worden ist, in der 
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Darlegung der medizinischen Zusammenhänge und in der Beurteilung der medizinischen Situa-
tion einleuchtet und ob die Schlussfolgerungen der Expertin oder des Experten begründet sind 
(BGE 134 V 231 E. 5.1, 125 V 351 E. 3a, 122 V 157 E. 1c).  
 
4.3 Dennoch erachtet es die bundesgerichtliche Rechtsprechung mit dem Grundsatz der 
freien Beweiswürdigung als vereinbar, in Bezug auf bestimmte Formen medizinischer Berichte 
und Gutachten Richtlinien für die Beweiswürdigung aufzustellen (vgl. die ausführliche Zusam-
menstellung dieser Richtlinien in BGE 125 V 351 E. 3b mit zahlreichen Hinweisen; vgl. dazu auch 
BGE 135 V 465 E. 4.4 und 4.5). So kommt Berichten und Gutachten versicherungsinterner Fach-
personen nicht derselbe Beweiswert zu wie einem im Verfahren nach Art. 44 ATSG eingeholten 
Gutachten externer Fachpersonen oder gar wie einem Gerichtsgutachten. An die Beweiswürdi-
gung sind deshalb strenge Anforderungen zu stellen, wenn ein Versicherungsfall ohne Einholung 
eines externen Gutachtens entschieden werden soll. Bestehen auch nur geringe Zweifel an der 
Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit der versicherungsinternen ärztlichen Feststellungen, so sind 
ergänzende Abklärungen vorzunehmen (BGE 135 V 465 E. 4.4 am Ende mit Hinweis; Urteil des 
Bundesgerichts vom 26. März 2015, 8C_879/2014, E. 5.3). 
 
5. Zur Beurteilung des medizinischen Sachverhalts liegen im Wesentlichen folgende medi-
zinische Unterlagen vor: 
 
5.1 Der behandelnde Arzt Dr. med. D.____, FMH Orthopädische Chirurgie und Traumatolo-
gie des Bewegungsapparats, diagnostizierte in seinem Bericht zuhanden der Suva vom 18. Feb-
ruar 2021 eine traumatisierte Tendinitis calcarea der Supraspinatussehne mit begleitendem 
bursaseitigen Partialriss der Supraspinatussehne nach einem Fahrradunfall am 20. November 
2020 sowie eine Tendinopathie der langen Bizepssehne und kleine Oberrandläsion der Subsca-
pularissehne der rechten Schulter. Der Patient beklage seit dem Unfall persistierende Schulter-
schmerzen bei der Elevation sowie teilweise bei der Abduktion und stechende Schmerzen am 
rechten Oberarm. Vor dem Unfall habe er keinerlei Schulterbeschwerden gehabt. Ein am 13. Ja-
nuar 2021 durchgeführtes Arthro-MRI habe die Verkalkung am Ansatz der Supraspinatussehne 
(ca. 7 mm) bestätigt. Es zeige sich dazu eine bursaseitige Partialläsion der Supraspinatussehne, 
welche die posttraumatischen Beschwerden auch erklären könne. Die lange Bizepssehne zeige 
eine moderate Tendinopathie mit einer geringgradigen Subluxation nach medial. Dazu finde sich 
eine kleine Oberrandläsion der Subscapularissehne, jedoch keine glenohumerale Arthrose. Fer-
ner zeige sich eine nicht aktivierte AC-Gelenksarthrose. Empfohlen werde primär eine konserva-
tive Behandlung.  
 
5.2 Mit Bericht vom 27. April 2021 diagnostizierte Dr. D.____ eine Tendinitis calcarea sowie 
eine SLAP-Läsion der rechten Schulter mit intratendinöser Rissbildung der langen Bizepssehne 
nach dem Unfall vom 20. November 2020. Die bisher durchgeführte Physiotherapie habe teil-
weise zu einer Verbesserung der Schmerzsituation geführt. Bei frustranem Verlauf werde nun 
eine Schulterarthroskopie mit mini-open Bizepstenodese, Débridement der Supra- und Infraspi-
natussehne, Bursektomie und Kalkentfernung empfohlen.  
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5.3 Die Hausärztin Dr. E.____, FMH Physikalische Medizin und Rehabilitation, gab mit Arzt-
zeugnis UVG vom 11. Juni 2021 an, dass die Erstbehandlung der Schulter am 8. Januar 2021 
stattgefunden habe. Der Patient habe unmittelbar nach dem Sturz starke Schmerzen in der Schul-
ter verspürt, die nach zwei Wochen deutlich besser geworden seien. Er leide indes immer noch 
an einer Einschränkung und an Schmerzen im vorderen Bereich der rechten Schulter.  
 
5.4 Die Kreisärztin Dr. med. F.____, Fachärztin für Orthopädische Chirurgie und Traumato-
logie des Bewegungsapparats, äusserte sich am 15. Juni 2021 zur vorhandenen medizinischen 
Aktenlage. Sie gab an, dass eine aktivierte Tendinitis calcarea vorliege, der Unfall indes zu keinen 
strukturellen Läsionen, sondern lediglich zu einer Kontusion geführt habe, die innert drei bis vier 
Monaten ausgeheilt sei.  
 
5.5 Die kreisärztliche Beurteilung von Dr. med. G.____, FMH Allgemeine Innere Medizin, 
vom 29. Juli 2021 wiederholt im Wesentlichen die Ausführungen von Dr. F.____. Der Versicherte 
habe angegeben, am 20. November 2020 mit dem Fahrrad gestürzt zu sein. Er habe sich erst-
mals knapp zwei Monate später beim Hausarzt gemeldet. Die durchgeführten bildgebenden Un-
tersuchungen hätten eine Tendinitis calcarea sowie eine Bursitis subdeltoidea gezeigt. Die ge-
plante Operation sei vom Versicherten abgesagt worden. Das Unfallereignis habe zu einer Akti-
vierung der Tendinitis calcarea geführt ohne Setzen von unfallbedingten strukturellen Läsionen. 
Die Kontusion nach Velosturz gelte nach drei bis vier Monaten als ausgeheilt.  
 
5.6 Im Rahmen des Einspracheverfahrens nahm Kreisarzt Dr. med. H.____, Facharzt für 
Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparats, zum medizinischen Sach-
verhalt Stellung. Er führte in seiner Beurteilung vom 9. Juni 2022 aus, dass traumatische Schäden 
der Rotatorenmanschette, sowohl eine Teilruptur der langen Bizepssehne als auch ein Teilriss 
der Rotatorenmanschette selbst, starke Schmerzen verursachen würden. Diese würden den Ver-
letzten veranlassen, innerhalb von wenigen Tagen ärztliche Hilfe aufzusuchen. Der Versicherte 
habe sich erstmals circa sieben Wochen nach dem Unfallereignis in ärztliche Behandlung bege-
ben, was nicht für einen massiven traumatischen Schaden am rechten Schultergelenk spreche. 
Da der Versicherte beruflich überwiegend administrativ tätig sei, könne die fehlende Arbeitsunfä-
higkeit nicht als Kriterium für eine Differenzierung zwischen traumatischer und degenerativer Ge-
nese der Schulterbeschwerden herangezogen werden. Die erstbehandelnde Ärztin habe jedoch 
offensichtlich den möglichen Schaden als nicht derart gravierend angesehen, als dass sie zum 
Ausschluss einer knöchernen Verletzung eine Röntgenuntersuchung veranlasst hätte. Ebenso-
wenig habe nach dem Unfall eine Pseudoparalyse bestanden. Die bildgebenden Untersuchungen 
hätten eine breitflächige Tendinosis calcarea mit intra- und epitendinösen Kalkeinlagerungen ge-
zeigt. Die Verkalkungen würden die Supraspinatussehne sowohl subacromial als auch gelenk-
seitig betreffen. Die Fachliteratur gehe bei der Tendinosis calcarea von einer verschleissbeding-
ten Erkrankung aus, die als intrinsischer Faktor für die degenerative Schädigung der Supraspi-
natussehne und zu einem sukzessiven Aufreiben derselben führe. Ebenso führten die Verkalkun-
gen acromialseitig zu einer ständigen Reizung der Bursa subacromialis/subdeltoidea. Weiter 
werde als Diagnose eine Tendinose der Bizepssehne respektive eine Teilruptur mit SLAP-Läsion 
geltend gemacht. Diese Angaben würden sich per se schon widersprechen, da die Tendinose 
der langen Bizepssehne üblicherweise im Bereich des Sulcus intertubercularis vorgefunden 



 

 
 
Seite 7  http://www.bl.ch/kantonsgericht 

werde. Die SLAP-Läsion sei demgegenüber eine Schädigung des Labrum glenoidale. Bei Durch-
sicht der MRI-Bilder habe keine Tendinose der langen Bizepssehne im Bereich des Sulcus inter-
tubercularis erkannt werden können. Es bestehe auch keine Subluxation der Sehne nach medial; 
das superiore glenohumerale Band sei intakt. Sichtbar sei eine geringgradige Kontrastmittelan-
reicherung im Sulcus intertubercularis, die jedoch bei intakter Sehne als physiologisch anzusehen 
sei. Eine SLAP-Läsion lasse sich anhand der MRI-Aufnahmen nicht verifizieren. Es finde sich 
unterhalb des Bizepssehnenansatzes am oberen Pfannenrand ein sublabraler Rezessus, der als 
angeboren oder als Folge eines Übergebrauchs der Schulter gelte. Eine Schädigung der Subs-
capularissehne sei bei einem Aussenrotations-/Abduktionstrauma mit heftiger Gewalteinwirkung 
oder beim Auffangen eines schweren Gegenstandes mit abduziertem/ausserrotiertem Arm zu 
erwarten. Dann sei allerdings mit einer hochgradigen Schädigung der Subscapularissehne bis 
hin zu einem Totalabriss zu rechnen. Im vorliegenden Fall finde sich demgegenüber eine kleine 
Läsion am Oberrand der Subscapularissehne. Diese gelte in der Fachliteratur als degenerativ 
und sei überwiegend wahrscheinlich nicht durch das Unfallereignis hervorgerufen, zumal beim 
vorliegenden Fahrradsturz offensichtlich nicht von einem Hochrasanztrauma auszugehen sei. Zu-
sammenfassend sei festzustellen, dass die Gesundheit der versicherten Person an der rechten 
Schulter mit überwiegender Wahrscheinlichkeit bereits vor dem Unfall vom 20. November 2020 
in stummer Weise beeinträchtigt gewesen sei. Die geltend gemachten Schäden seien nicht auf 
das Unfallereignis zurückzuführen. Das Unfallereignis habe überdies mit überwiegender Wahr-
scheinlichkeit nicht zu strukturellen Läsionen oder zu einer richtungsgebenden Verschlimmerung 
der degenerativen Vorzustände an der Rotatorenmanschette und der langen Bizepssehne ge-
führt. Nach vorübergehender Verschlimmerung in Form einer Schulterkontusion /-distorsion sei 
vom Erreichen des Vorzustandes innerhalb von drei bis vier Monaten nach dem Unfall auszuge-
hen.  
 
6.1 Die Beschwerdegegnerin stützte sich im angefochtenen Einspracheentscheid bei der 
Beurteilung des medizinischen Sachverhalts und der Frage, ob die geklagten Beschwerden 
(noch) in einem natürlichen Kausalzusammenhang mit dem Unfallereignis vom 20. November 
2020 stehen, auf die kreisärztlichen Beurteilungen, namentlich auf diejenige von Dr. H.____ vom 
9. Juni 2022.  
 
6.2 Wie in Erwägung 4.3 hiervor ausgeführt, sind an die Beweiswürdigung strenge Anforde-
rungen zu stellen, wenn ein Versicherungsfall ohne die Einholung eines externen Gutachtens 
entschieden werden soll. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist auch eine reine Ak-
tenbeurteilung nicht an sich als unzuverlässig zu beurteilen. Dem reinen Aktengutachten kann 
voller Beweiswert zukommen, sofern ein lückenloser Befund vorliegt und es im Wesentlichen nur 
um die ärztliche Beurteilung eines an sich feststehenden medizinischen Sachverhalts geht. Ak-
tengutachten sind insbesondere dann von Belang, wenn die relevanten Befunde mehrfach und 
ohne wesentlichen Widerspruch bereits erhoben worden sind, aber die Zuordnung zu einer Diag-
nose oder das Ausmass der Behinderung verschieden bewertet werden. In diesen Fällen kann in 
einem Aktengutachten das Für und Wider der verschiedenen Meinungen erwogen und die über-
wiegende Wahrscheinlichkeit für eine bestimmte Beurteilung deutlich gemacht werden (Urteil des 
Bundesgerichts vom 27. März 2008, 8C_540/2007, E. 3.2 mit Hinweisen). Die beim Beschwer-
deführer festgestellten Befunde und Diagnosen sind grundsätzlich unbestritten. Die Beurteilung 



 

 
 
Seite 8  http://www.bl.ch/kantonsgericht 

der natürlichen Kausalität darf folglich im Rahmen eines Aktengutachtens beurteilt werden. Wie 
auch bei anderen versicherungsinternen medizinischen Einschätzungen sind bei solchen Akten-
gutachten allerdings bereits bei geringen Zweifeln an der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit er-
gänzende Abklärungen vorzunehmen. Solche Zweifel bestehen indessen vorliegend entgegen 
der Auffassung des Beschwerdeführers nicht. Der Kreisarzt Dr. H.____ hat unter Berücksichti-
gung der Vorakten, der bildgebenden Dokumentation sowie der geklagten Beschwerden eine 
schlüssige, begründete und für die streitigen Belange umfassende Beurteilung abgegeben. So 
erläutert er unter Hinweis auf die Fachliteratur schlüssig, dass es sich bei der Tendinosis calcarea 
um eine verschleissbedingte Erkrankung handelt, welche als intrinsischer Faktor zu degenerati-
ven Schädigungen der Supraspinatussehne führt. Unter Hinweis auf die Bildgebung bestätigt er 
weder eine Tendinose der Bizepssehne noch eine SLAP-Läsion. Vielmehr zeigen die bildgeben-
den Untersuchungen, dass es beim Unfallereignis nicht zu frischen strukturellen Veränderungen 
gekommen ist. Dr. H.____ begründet überdies nachvollziehbar, dass die kleine Läsion am Ober-
rand der Subscapularissehne beim beschriebenen Unfallhergang nicht hat hervorgerufen werden 
können. Insgesamt kommt der Versicherungsfacharzt nachvollziehbar zum Schluss, dass das 
Unfallereignis bloss zu einer vorübergehenden Verschlimmerung der vorbestehenden degenera-
tiven Schulterproblematik geführt hat und nach drei bis vier Monaten vom Erreichen des Vorzu-
standes im Sinne eines Status quo sine auszugehen sei.  
 
6,3 Was der Beschwerdeführer dagegen vorbringt, ist nicht geeignet, die Beweiskraft der 
versicherungsmedizinischen Stellungnahme vom 9. Juni 2022 in Frage zu stellen. Zwar führt er 
zu Recht aus, dass auch eine Teilkausalität genüge, um die Leistungspflicht des Unfallversiche-
rers zu begründen bzw. aufrechtzuerhalten. Indessen begründet die Aktivierung von vorbeste-
henden Schädigungen keinen auch nur teilweisen ursächlichen Zusammenhang zwischen diesen 
und dem Unfall. Insofern ist die Feststellung, dass der Unfall zu keinen strukturellen Veränderun-
gen geführt hat, für die Frage der Kausalität durchaus von Bedeutung. Eine vorübergehende Ver-
schlimmerung wird sodann von Dr. H.____ sowie den anderen beigezogenen Kreisärzten aner-
kannt. Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers hat sich Dr. H.____ auch zur von 
Dr. D.____ diagnostizierten bursaseitigen Partialläsion der Supraspinatussehne geäussert, als er 
erläuterte, dass diese Folge der diagnostizierten Kalkschulter sei. Aus der Angabe von 
Dr. D.____, diese Partialläsion könne die Beschwerden des Patienten erklären, kann der Be-
schwerdeführer folglich nichts zu seinen Gunsten ableiten, zumal selbst Dr. D.____ damit bloss 
einen möglichen, nicht jedoch einen überwiegend wahrscheinlichen Kausalzusammenhang zwi-
schen dem Unfall und den geklagten Beschwerden postuliert. Weitere abweichende Einschät-
zungen liegen in den medizinischen Akten nicht vor. Anzumerken bleibt schliesslich, dass seitens 
des Beschwerdeführers keinerlei fachärztliche Beurteilung von Behandlerinnen oder Behandlern 
vorgelegt wurde, die sich mit der Einschätzung von Dr. H.____ auseinandersetzen oder diese in 
Frage stellen.  
 
7. Zusammenfassend kann nach dem Ausgeführten bei der Beurteilung der medizinischen 
Fragen und des natürlichen Kausalzusammenhangs im vorliegenden Fall auf die Einschätzung 
des Kreisarztes Dr. H.____ vom 9. Juni 2022 abgestellt werden. Demzufolge ist mit überwiegen-
der Wahrscheinlichkeit erstellt, dass die im Zeitpunkt der Leistungseinstellung per 30. Juni 2021 
noch geklagten Schulterbeschwerden nicht in einem natürlichen Kausalzusammenhang mit dem 



 

 
 
Seite 9  http://www.bl.ch/kantonsgericht 

Unfall vom 20. November 2020 stehen. Die Leistungseinstellung erweist sich damit als rechtens. 
Da der angefochtene Einspracheentscheid somit nicht zu beanstanden ist, ist die dagegen erho-
bene Beschwerde abzuweisen.  
 
8. Gemäss § 20 Abs. 2 VPO ist das kantonsgerichtliche Beschwerdeverfahren in Sozial-
versicherungssachen vorbehältlich des hier nicht zu beachtenden Abs. 2bis für die Parteien kos-
tenlos. Es sind deshalb für das vorliegende Verfahren keine Kosten zu erheben. Entsprechend 
dem Ausgang des Verfahrens wird dem Beschwerdeführer keine Parteientschädigung zugespro-
chen (§ 21 Abs. 1 und Abs. 4 VPO). 
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Demgemäss wird  e r k a n n t : 

 

://: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen. 

 2. Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. 

 3. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. 
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